
 
 

Vollmacht 
 
 

mit welcher ich 
 

Dr. Romy Hingsammer 
öffentliche Notarin  

mit dem Amtssitz in Steyr 
 
 
 

allgemeine, uneingeschränkte Vollmacht, auch Prozessvollmacht und in 
Strafsachen Verteidiger- und Vertretervollmacht erteile(n) und ihn (sie) 
ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere) Erben in allen vorfallenden Rechts- 
sowie sonstigen Angelegenheiten sowohl vor Gerichten und anderen Behörden als 
auch außerbehördlichen zu vertreten, Zustellungen von Klagen und was immer für 
anderen behördlichen Schriftstücken, insbesondere Bescheiden, entgegenzunehmen, 
Vergleiche jeder Art zu schließen, grundbücherliche Einverleibungs- und 
Löschungserklärungen abzugeben, Grundbuchsgesuche, auch solche um 
Anmerkungen der Randordnung, zu unterfertigen und einzubringen, Anmeldungen im 
Firmenbuch und in allen sonstigen öffentlichen Registern durchzuführen, Geld und 
Geldeswert in Empfang zu nehmen, bewegliche und unbewegliche Sachen und 
Rechte entgeltlich oder unentgeltlich zu veräußern oder aufzugeben, zu belasten, 
entgeltlich oder unentgeltlich zu erwerben und zu übernehmen, Darlehensgeschäfte 
abzuschließen, Bürgschaftserklärungen abzugeben, bei Verlassenschaftsabhandlung 
für mich (uns) die bedingte oder unbedingte Erbserklärung abzugeben, Erbschaften 
und Vermächtnisse anzunehmen oder auszuschlagen, eidesstättige 
Vermögensbekenntnisse zu erstatten, Gesellschaftsverträge zu errichten und sich auf 
schiedsrichterliche Entscheidungen zu vergleichen und Schiedsrichter zu wählen, 
Steuern, Gebühren und Abgaben aller Art selbst zu berechnen und an die zuständige 
Behörde, insbesondere an Finanzbehörden abzuführen. 
 
 Der Machthaber ist berechtigt, im Verhinderungsfalle die Vollmacht auf einen 
anderen Bevollmächtigten nach seiner eigenen Wahl im gleichen oder 
eingeschränkten Umfang zu übertragen oder Untervollmacht zu erteilen und überhaupt 
alles vorzukehren, was er in meinen (unseren) Angelegenheiten nach seiner Einsicht 
nötig und nützlich erachten wird. 
 
 In allen aus diesem Vollmachtsverhältnis entspringenden Streitigkeiten 
unterwerfe(n) ich (wir) mich (uns) der Zuständigkeit des für Steyr örtlich und übrigen 
sachlichen zuständigen Gerichtes. 
 
 
Information zum Datenschutz: Die unterfertigende(n) Partei(en) wurde(n) darüber informiert, dass die ordentliche Vertragserfüllung die Verarbeitung der von ihr/ihnen zur 
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (darunter: Name, akademische Grad, Geburtsdatum und Geburtsort, (E-Mail-) Adresse, Telefonnummer und Ausweisdaten) 
gemäß Art.6 (1) lit b) bzw. c) DSGVO erfordert und Dr. Romy Hingsammer, öfftliche Notarin, Stelzhamerstr. 11, 4400 Steyr, die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle 
ist. Die unterfertigende(n) Partei(en) wurde(n) neben dem Zweck und die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, auch über allfällige Empfänger ihrer personenbezogenen 
Daten und deren Speicherdauer informiert. Als „Betroffener“ im Sinne der DSGVO wurde(n) die unterfertigende(n) Partei(en) auf ihre „Betroffenenrechte“ (das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch) sowie ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde, 
hingewiesen. Schließlich wurde(n) die unterfertigende(n) Partei(en) darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie nähere Informationen zum Datenschutz auf www.notar-hingsammer.at 
erhalten können. Die unterfertigende(n) Partei(en) bestätigt(en) dies mit ihrer Unterschrift auf diesem Vermerkblatt. 

  

 

   

 
 
……………., am …………………… 
 
 
        …………………………………… 
               Unterschrift 


